
VfW-Jahrbuch Energielieferung 2011  / 2012

Energiecontracting: Effizienz 
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Effizienz durch Energiedienstleis-
tungen ist der Titel des VfW-Jahrbuchs 
2011 / 2012. Clownfische schmücken  da
her das Cover, denn sie gehören zu den 
zahlreichen Meeresbewohnern, die in 
engen Symbiosen zu anderen Lebewe-
sen stehen und somit in der Dienstleis
tung ihr Erfolgsrezept für die Heraus-
forderungen der Evolution gefunden 
haben.
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Vom Hoffnungsträger zum 
Kompromiss

Pollitik: Energiedienstleistungs-Richtlinie

Der Entwurf des Energiedienstleistungsgesetzes erkennt 
die Leistungen der Contractoren in puncto Effizienzsteige-
rung an. Das Werk ist dennoch nicht mehr als eine Minimal
lösung, um Sanktionen aufgrund nicht umgesetzter EU-Vor-
gaben zu vermeiden.  

von Michael Körber & Wolfram Moritz

Eine klare Aussage der Energiedienstleistungs-Richtlinie ist, 
dass Energiedienstleistungen (= Contracting) wesentliche 
Mittel zur Steigerung der Endenergieeffizienz sind und die 
Mitgliedstaaten korrespondierende Märkte schaffen und 
Hemmnisse abbauen müssen. 
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M öchte man �die aktuellen Ent-
wicklungen im Hinblick auf 
die Diskussion um das Ener-

giedienstleistungsgesetz verstehen, so 
muss man einige Jahre zurück und auf 
Europa schauen. Denn bereits im Mai 
2006 trat auf europarechtlicher Ebe-
ne die inzwischen viel zitierte „Richt-
linie 2006/32/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates über End-
energieeffizienz und Energiedienstleis-
tungen“ (EDL-RL) in Kraft.

Das primäre Richtlinienziel besteht in 
der Senkung des Energieverbrauchs um 
mindestens neun Prozent in neun Jah-
ren Laufzeit. Die öffentliche Hand nimmt 
in diesem Zusammenhang die Vorbild-
rolle ein, indem ein jährliches Einspar-
ziel von mindestens 1,5 Prozent aufge-
stellt wurde.

Die nationalen Umsetzungsziele der 

Energiedienstleistungs-Richtlinie bezie-
hen sich vorrangig auf die Förderung ei-
nes Marktes für Energiedienstleistungen 
sowie die Einbringung anderer Maßnah-
men zur Verbesserung der Energieeffizi-

enz für Endverbraucher. Staatliche Maß-
nahmen sollen nur realisiert werden, 
wenn es als ordnungspolitisch erforder-
lich angesehen wird. Ein wichtiger Punkt 
für die Energiedienstleistungsbranche 
ist, dass die Initiative der Privatwirtschaft 
eindeutigen Vorrang genießen soll. Hier-

bei ist insbesondere die in der Richtlinie 
festgeschriebene Definition des Begriffs 
„Energiedienstleistung“ beachtlich. Da-
nach ist Energiedienstleistung „der phy-
sikalische Nutzeffekt, der Nutzwert oder 

die Vorteile als Ergebnis der Kombina-
tion von Energie mit energieeffizienter 
Technologie und/oder mit Maßnahmen, 
die die erforderlichen Betriebs-, Instand-
haltungs- und Kontrollaktivitäten zur Er-
bringung der Dienstleistung beinhalten 
können; sie wird auf der Grundlage ei-
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Wir bieten Ihnen Lösungen von der klassischen Kesselanlage

in der Wohnungswirtschaft bis zu komplexen Lösungen

im Industriebereich an.

ThermoPlus

Anzeige

nes Vertrags erbracht und führt unter 
normalen Umständen erwiesenerma-
ßen zu überprüfbaren und mess- oder 
schätzbaren Energieeffizienzverbesse-
rungen und/oder Primärenergieeinspa-
rungen“.

Diese Legaldefinition zeigt deutlich 
auf, dass Contracting zweifellos als Sy-
nonym für Energiedienstleistung einzu-
ordnen ist. Als klare Aussage der Ener-
giedienstleistungs-Richtlinie lässt sich 
festhalten, dass Energiedienstleistun-
gen (= Contracting) wesentliche Mittel 
zur Steigerung der Endenergieeffizienz 
sind und die Mitgliedstaaten korrespon-
dierende Märkte schaffen und Hemm-
nisse abbauen müssen.

Die Zeit zur vollständigen Umset-
zung der Energiedienstleistungs-Richt-
linie in nationales Recht drängt, denn 
die Frist beträgt eigentlich nur zwei 
Jahre. Insofern hätte Deutschland be-
reits im Jahr 2008 die nationalgesetzli-
che Umsetzung dieser Vorgabe vorwei-
sen müssen. Bislang kann Deutschland 
aber lediglich auf das Integrierte Ener-
gie- und Klimaprogramm zur Steigerung 
der Energieeffizienz (IEKP) und den Na-
tionalen Energieeffizienz-Aktionsplan 

(EEAP) als teilweise Umsetzungshand-
lung verweisen. Ein erster vollständi-
ger Umsetzungsversuch in Gestalt eines 
Energieeffizienzgesetzes scheiterte hin-
gegen 2009 – die Bundesministerien für 
Wirtschaft und Technologie (BMWi) so-
wie für Umwelt, Naturschutz und Reak-
torsicherheit (BMU) konnten sich nicht 
einigen.  

Am 21. April 2010 hat die Bundes-
regierung nun den „Entwurf eines Ge-
setzes zur Umsetzung der Richtlinie des 
Europäischen Parlaments und des Ra-
tes über Endenergieeffizienz und Ener-
giedienstleistungen“ (Energiedienstleis-
tungsgesetz) vorgelegt. Laut Initiator 
BMWi stellt das Gesetz einen „weiteren, 
wichtigen Schritt auf dem Weg zur not-

wendigen Verbesserung der Energieeffi-
zienz“ dar. Weiterhin soll es der „markt-
wirtschaftlichen 1:1-Umsetzung der 
Energiedienstleistungsrichtlinie“ die
nen. Nach Ansicht des BMWi sind mit 
dem neuen Gesetzesvorhaben – in der 
Gesamtschau mit den Maßnahmen des 
IEKP und vergaberechtlichen Änderun-
gen – die europarechtlichen Vorgaben 
aus der korrespondierenden Richtlinie 
umfänglich erfüllt. Laut Bundeswirt-
schaftsministerium sind die wesentli-
chen Inhalte des Gesetzesentwurfs:

die Ermächtigung der Bundesregie-33
rung, einen generellen nationalen 
Energieeinsparrichtwert für das Jahr 
2017 festzulegen;

Im August 2007 hat die Große Koalition im Rahmen der Kabinettsklausur auf 
Schloss Meseberg das Integrierte Energie- und Klimaprogramm zur Stei-
gerung der Energieeffizienz (IEKP) beschlossen. Als Rahmenbeschluss stellt 
es ein wichtiges Instrumentarium zur nationalen Umsetzung der Energiedienst-
leistungs-Richtlinie dar. Das IEKP ist auf Verdoppelung der gesamtwirtschaftli-
chen Energieproduktivität bis 2020 ausgerichtet und umfasst 29 Eckpunkte. Ins-
besondere der Eckpunkt 7 nennt ausdrücklich Contracting als zielführenden 
Weg, um die aufgegebenen Klimaschutz- und Energieeffizienzziele zu erreichen.
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Dem Entwurf des Energiedienstleistungsgesetzes fehlen 
verbindliche Ziele und wirksame Maßnahmen zur Steige-
rung der Energieeffizienz. 

Innerhalb der EU sollen Energiedienstleistungen gefördert werden. Die Richtlinie dazu 
hätte Deutschland schon 2008 umsetzen müssen.  

Weitere und aktuelle Informationen 
finden Sie im Internet unter 
www.energiecontracting.de /EDL-RL 
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die Auswahl von Vorgaben an 33
Energieunternehmen zur Entwick-
lung und Förderung eines Markts für 
Energiedienstleistungen und andere 
Energieeffizienzmaßnahmen (in ers-
ter Linie Informationspflichten über 
dieses Angebot, gegebenenfalls 
Sorgepflicht der Energieunterneh-
men für ein ausreichendes Angebot 
an Energie-Audits); 
die Regelungen zur Vorbildfunktion 33
der öffentlichen Hand, das heißt 
Bund, Länder und Gemeinden gehen 
bei der Verbesserung der Energie-
effizienz mit gutem Beispiel voran, 
beispielsweise durch Energieeinspa-
rungen im Gebäudebereich unter 
Beachtung der Wirtschaftlichkeit; 
die Beauftragung der beim Bun-33
desamt für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle (BAFA) eingerichteten 
Bundesstelle für Energieeffizienz mit 
weiteren Erfassungs- und Unterstüt-
zungsaufgaben.

Der Verband für Wärmelieferung 
(VfW) hat es im Rahmen seiner Stel-
lungnahme zum Energiedienstleistungs-
gesetz vom 8. April 2010 ausdrücklich 

begrüßt, dass die Tätigkeit von Energie-
dienstleistungs-Unternehmen mit dem 
vorgelegten Gesetzesentwurf als geeig-

netes Mittel zur Steigerung der Energie-
effizienz anerkannt wird. Der VfW hat 
nochmals betont, dass Effizienzpotenzi-
ale, die mit dem Einsatz moderner Tech-
nik potenziell zur Verfügung stehen, oft-
mals nur gehoben werden können, 
wenn ein kompetenter Anbieter für ih-
ren Einsatz verantwortlich ist. Vorrangig 
Energiedienstleister können die Markt-
rolle eines solchen kompetenten Anbie-
ters einnehmen.

Im Detail bleibt der Gesetzesentwurf 
indes deutlich hinter den Erwartungen 
zurück. Vielmehr entpuppt sich das Ge-
setzesvorhaben als Minimallösung, um 
europarechtliche Sanktionen aufgrund 
der bislang nicht umgesetzten Vorgaben 
aus der Energiedienstleistungs-Richtli-
nie zu vermeiden.

In diesem Zusammenhang ist der 
hauptsächliche Kritikpunkt, dass we-
sentliche europarechtliche Anforderun-
gen gerade nicht umgesetzt wurden. Es 
fehlten verbindliche Ziele und wirksame 
Maßnahmen zur Steigerung der Energie-

effizienz. Die wirklich wertvollen Rege-
lungen wurden also nicht festgeschrie-
ben. 

Nur ein schneller Kompromiss

Zudem sieht der Entwurf vor, dass Mus-
terverträge sowie Anbieterlisten aufsei-
ten der Bundesstelle für Energieeffizienz 
vorzuhalten sind. Diesbezüglich könnten 
der Contracting-Branche praxisuntaugli-
che Entwicklungen drohen. Auch über-
schneidet sich der Regelungsgehalt des 
Gesetzesentwurfs beispielsweise mit 
demjenigen des Gesetzes zur Einspa-
rung von Energie in Gebäuden, des Er-
neuerbare-Energien-Wärmegesetzes so-
wie der Energieeinsparverordnung. Hier 
droht die Verstärkung der Disharmonie 
von Gesetzeswerken.

Als Ausblick bleibt zu hoffen, dass 
die werthaltigen Regelungen mit dem 
von der Bundesregierung angekündig-
ten Energiekonzept sowie im Rahmen 
der Fortschreibung des IEKP formuliert 
werden – gegebenenfalls durch die Eta-
blierung eines ergänzenden Energieeffi-
zienzgesetzes. Schließlich ist eine Har-
monisierung von bestehenden Gesetzen 
im Bereich der Energiedienstleistungen 
zu fordern. p

Als weiteren Umsetzungsakt legte das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie (BMWi) der EU-Kommission Ende September 2007 den ersten 
Nationalen Energieeffizienz-Aktionsplan (EEAP) vor. Die wesentlichen Be-
standteile des EEAP sind strategische Grundüberlegungen, die Bestimmung des 
nationalen Energieeinsparrichtwertes, Beschreibung bereits bestehender Maß-
nahmen, zusätzliche beziehungsweise zu erweiternde staatliche Programme und 
Maßnahmen. Bis Ende Juni 2011 muss die Bundesregierung der EU-Kommission 
den zweiten und bis zum 30. Juni 2014 den dritten EEAP vorlegen.
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